
Publikation 
 
Neuer AHV-Versichertenausweis – InfoRegister – Kostenloser Auszug aus Ihrem AHV-Konto 
 
Neuer Versichertenausweis (AHV-Ausweis) 
 
Mit Einführung der neuen AHV-Nummer am 1. Juli 2008 wurde die bisherige graue AHV-Karte durch ei-
nen neuen AHV-Ausweis im Kreditkartenformat ersetzt. Um den aktuellen Anforderungen des Daten-
schutzes Rechnung zu tragen, enthält der neue AHV-Ausweis nur noch den Namen und Vornamen, das 
Geburtsdatum sowie die neue 13-stellige AHV-Nummer. Die Kassenstempel, wie sie auf der bisherigen 
AHV-Karte zu finden waren und die Rückschlüsse auf frühere Arbeitsverhältnisse zuliessen, gibt es nicht 
mehr.  
 
InfoRegister zeigt Ihre kontenführenden AHV-Kassen 
 
Damit sich die Versicherten trotzdem darüber informieren können, bei welchen Kassen ihre AHV-
Beiträge abgerechnet wurden und folglich ein individuelles Konto (IK) geführt wird, wurde ein webbasier-
tes Informationssystem erstellt, das InfoRegister.  
 
Mit dem InfoRegister können sich die Versicherten diejenigen AHV-Kassen anzeigen lassen, bei denen 
für sie ein IK geführt wird. Die Anwendung ist auf der Internetseite der AHV-IV www.ahv-iv.info, Rubrik 
Dienstleistungen, zugänglich und steht in den drei Landessprachen zur Verfügung.  
 
Um eine Liste der IK-führenden AHV-Kassen zu erhalten, muss die versicherte Person auf der Startseite 
des InfoRegisters ihre neue AHV-Nummer, das Geburtsdatum sowie ein Sicherheitselement eingeben. 
Bei korrekter Eingabe und Übereinstimmung der Daten erhält sie eine nach Kassennummer sortierte Lis-
te der AHV-Kassen. Ausserdem werden Kontaktinformationen wie Telefonnummer, E-Mailadresse und 
Postleitzahl der Kassen angezeigt. Zusätzlich enthält die Anwendung eine Seite mit Erklärungen und 
häufig gestellten Fragen (FAQs) zur Hilfestellung.  
 
Rentenhöhe ist abhängig von Beitragszahlungen und Beitragsdauer 
 
Deshalb ist es wichtig, ob die im Lohnausweis aufgeführten AHV-Beiträge von den Arbeitgebenden auch 
abgerechnet wurden. Die Ausgleichskassen führen für jede versicherte Person ein individuelles Konto 
(IK) laufend nach. Darin sind die für die Rentenfestsetzung massgebenden Angaben eingetragen, vor 
allem Höhe und Erwerbszeitpunkt von Einkünften.  
 
Ein Kontoauszug zeigt Beitragslücken 
 
Sie können selbst mit wenig Aufwand prüfen, ob alle Ihre AHV/IV/EO-Beiträge korrekt und lückenlos ab-
gerechnet wurden: Schicken Sie eine E-Mail an ik@akbern.ch und verlangen Sie einen kostenlosen 
Auszug aus allen Ihren individuellen Konten. Anzugeben sind in jedem Fall AHV-Nummer, Name, Vor-
name, Geburtsdatum und Zustelladresse (kein Postfach). Oder Sie bestellen den Auszug im Internet 
unter www.akbern.ch. Unsere Homepage führt Sie in der Rubrik „Informationen“ via „Versicherungs-
ausweise und individuelle Konti“ zu „Kostenlosem Auszug aus Ihrem AHV-Konto“, wo ein elektronischer 
„Antrag für einen Kontoauszug“ geöffnet werden kann. Die Inanspruchnahme dieser Gratisdienstleistung 
empfiehlt sich alle vier Jahre.  
 
Wer muss besonders auf Beitragslücken achten? 
 
Wer viele und kurze Arbeitseinsätze bei verschiedenen Arbeitgebenden leistet, muss besonders auf eine 
lückenlose Beitragsabrechnung achten. Behalten Sie darum Ihre Lohnausweise bis zur Kontrolle des 
Auszugs aus Ihrem individuellen Konto, denn nicht abgerechnete Beiträge können von der Ausgleichs-
kasse innert fünf Jahren noch nachgefordert werden. Wer als selbständigerwerbende oder nichterwerbs-
tätige Person noch von keiner Ausgleichskasse betreut wird, muss sich selbst bei der kantonalen Aus-
gleichskasse im Wohnsitzkanton (Nichterwerbstätige) resp. derjenigen des Geschäftssitzes (Selbstän-
digerwerbende) melden. 
 
 



 
 
Ihre Rente hängt auch von Ihren zukünftigen Beiträgen ab 
 
Im Gegensatz zu einer Lebensversicherung sind Ihre künftigen Beitragsleistungen heute unbekannt, vor 
allem weil sie einkommensabhängig sind. Deshalb kann eine künftige Altersrente erst kurz vor der Pen-
sionierung einigermassen zuverlässig ermittelt werden. Klar ist aber: Beitragslücken in Form fehlender 
Beitragsjahre bzw. nicht abgerechneter Einkünfte führen später zu lebenslanger Rentenkürzung.  
 
Arbeitnehmende sollten deshalb den Versicherungsnachweis aufbewahren, den sie seit Einführung 
der neuen AHV-Nummer am 1. Juli 2008 von jedem ihrer Arbeitgeber erhalten. Der Versicherungsnach-
weis bestätigt dem Arbeitnehmenden, dass er von seinem Arbeitgeber bei der zuständigen Ausgleichs-
kasse angemeldet wurde. So hat der Arbeitnehmer die Gewissheit, dass die ausstellende Kasse ein indi-
viduelles Konto für ihn führt. Im Laufe des Berufslebens kann es also sein, dass der Versicherte mehrere 
Versicherungsnachweise von unterschiedlichen Ausgleichskassen erhält.  
 
Der Versicherungsnachweis ersetzt gewissermassen den Stempel auf der alten AHV-Karte. Versiche-
rungsnachweise werden erst bei einem Wechsel des Arbeitgebers nach dem 1. Juli 2008 ausgestellt. Es 
ist deshalb ratsam, die grauen alten AHV-Ausweise noch aufzubewahren. 
 
Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige erhalten keinen Versicherungsnachweis. Sie ermitteln 
die AHV-Kassen, die für sie individuelle Konti führen, am einfachsten durch Konsultation des InfoRegis-
ters. 
 
Was ist zu tun ..... ? 
 

- bei Verlust des AHV-Versichertenausweises: Wenden Sie sich an Ihren Arbeitgebenden, die 
Ausgleichskasse, die Ihre Beiträge bezieht oder an die nächste AHV-Zweigstelle. Für ein Dupli-
kat des Versicherungsausweises müssen Sie ein amtliches Dokument vorweisen. 

- wenn die Personalien auf dem AHV-Versichertenausweis nicht mehr stimmen: Bei einer 
Namensänderung gehen Sie gleich vor, wie beim Verlust des Ausweises. 

- wenn Sie eine Beitragslücke feststellen: Setzen Sie sich mit der Ausgleichskasse in Verbin-
dung, die für den Beitragsbezug zuständig war, als die Beitragslücke entstand, oder mit derjeni-
gen, welche heute Ihre Beiträge bezieht. Liefern Sie Belege (z.B. Lohnausweise und -
abrechnungen), welche Ihre Lohnansprüche zumindest glaubhaft machen. 

- bei Scheidung: Verlangen Sie bei einer Ausgleichskasse, die für Sie ein individuelles Konto führt 
die Einkommensteilung (Splitting). Diese ist auf amtlichem Formular (erhältlich bei jeder Aus-
gleichskasse oder der AHV-Zweigstelle) zu beantragen. Die Rechtskraft der Scheidung müssen 
Sie belegen. 

- bei Schwarzarbeit oder vermuteter Schwarzarbeit: Informieren Sie sich im Internet unter 
www.vol.be.ch/site/home/beco/beco-schwarz.htm. Im Übrigen gehen Sie gleich vor, wie 
wenn Sie eine Beitragslücke festgestellt haben. 

- bei geplanter oder bevorstehender vorzeitiger Pensionierung: Analysieren Sie Ihre gesamte 
Einkommens- und Vermögenssituation. Prüfen Sie die Frage eines Rentenvorbezugs (vgl. Merk-
blatt 3.04, im Internet unter www.ahv-iv.info, Rubrik Merkblätter). Verlangen Sie bei der Aus-
gleichskasse, welche aktuell Ihre Beiträge bezieht, auf amtlichem Formular (zu finden unter 
www.ahv-iv.info, Rubrik Formulare) eine Rentenvorausberechnung. 

 
Auskünfte und Beratung 
 
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen. 
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